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Ministerium für Energiewende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
 

17. Schleswig-Holstein ist keine digitale Vorzeigeregion 
 
Der erzielbare Mehrwert sowie die Digitalisierungsrendite von 
Digitalisierungsprojekten müssen in Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen dargestellt und bewertet werden.  
 
Der Umsetzungs- und Nutzungsstand, die eingesetzten Ressour-
cen sowie die Wirtschaftlichkeit von Digitalisierungsmaßnahmen 
sind durch ein valides Berichtswesen transparent zu machen. 
 
Das Land darf sich nicht von externen Beratungsunternehmen 
abhängig machen, sondern muss eigenständiges Wissen und 
Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung aufbauen. 
 
 

17.1 Vorbemerkungen 
 
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung stellt ein langfristiges Orga-
nisationsprojekt dar, das alle Arbeitsabläufe und Strukturen umfasst. Vor-
aussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung der Landesverwaltung ist 
die systematische Erfassung und Analyse der dort bestehenden Ge-
schäftsprozesse. Nur auf dieser Basis bietet die Digitalisierung die Chan-
ce, das Verwaltungshandeln zu optimieren, die derzeitigen Bearbeitungs- 
und Wartezeiten zu reduzieren und die bestehenden Effizienzpotenziale 
zu nutzen. Zugleich werden hierdurch die erforderlichen Rahmenbedin-
gungen für Digitalisierungslösungen geschaffen, die die bisherigen analo-
gen Geschäftsprozesse nicht nur einfach nachbilden bzw. digitalisieren, 
sondern die durch ihre digitalen Lösungsansätze einen deutlichen Mehr-
wert für alle Nutzer schaffen.  
 
Die Landesregierung hat die Digitalisierung für die Legislaturperiode 
2017 bis 2022 zu einem Schwerpunktthema gemacht.1 Hiermit wurde zu-
gleich das Ziel verfolgt, Schleswig-Holstein zu einer digitalen Vorzeigere-
gion zu entwickeln.2 Dieses Ziel wurde nicht erreicht. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung im Juni 2018 ein Digitali-
sierungsprogramm mit 230 Einzelmaßnahmen beschlossen, die anschlie-

                                                      
1  Umdruck 19/383 vom 11.12.2017, Gesamtplan 2018 für IT und Digitalisierung. 
2  Koalitionsvertrag 2017 bis 2022, veröffentlicht unter  www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/_documents/koalitionsvertrag2017_2022.html. 
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ßend von den Ministerien hinsichtlich der Umsetzbarkeit weiter kategori-
siert und priorisiert wurden.1  
 
Für die im Digitalisierungsprogramm 2018 bis 2020 (Digitalisierungspro-
gramm) priorisierten 38 Einzelmaßnahmen hat die Landesregierung im 
November 2018 schließlich die Verteilung der im Haushalt 2019 im Kapitel 
1614 (MG 07 - Programme der Digitalisierung) des InfrastrukturModerni-
sierungsProgramms für unser Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030) 
veranschlagten 10 Mio. € beschlossen.2 
 
Neben den im Digitalisierungsprogramm priorisierten Maßnahmen wurden 
von den Ministerien weitere Digitalisierungsmaßnahmen initiiert. 
 

17.2 Digitalisierungsstrategie 
 
Das Digitalisierungsprogramm hat laut dem Digitalisierungsministerium 
zunächst keine thematischen Schwerpunkte festgelegt. Ziel sei vielmehr 
gewesen, den über Jahre in den Ministerien aufgebauten „Digitalisierungs-
stau“ schnellstmöglich zu beheben. Um dies zu erreichen, seien zunächst 
Projekte initiiert worden, die schnell und mit angemessenem Aufwand  
einen großen Ertrag und Lerneffekt versprochen hätten. Aus diesem 
Grund sei die Weiterentwicklung der eGovernment-Strategie, der Digitalen 
Agenda sowie der im Digitalisierungsprogramm enthaltenen strategischen 
Ansätze zu einer ressortübergreifenden Digitalisierungsstrategie gegen-
wärtig noch nicht abgeschlossen. 
 
Für die Digitalisierung bedarf es einer auf einen langfristigen Entwicklungs-
horizont hin ausgerichteten Strategie. Dies gilt insbesondere für eine res-
sortübergreifende Querschnittsaufgabe wie die Digitalisierung, da diese 
u. a. dazu beitragen soll, die bestehenden Verwaltungsprozesse nutzer- 
und ressourcenorientiert zu verbessern und zu beschleunigen.3 Zudem 
könnten durch die strategische Steuerung von Digitalisierungsmaßnahmen 
unwirtschaftliche Mehrfachentwicklungen bereits frühzeitig erkannt und 
verhindert werden. 
 
Das Digitalisierungsministerium hat mitgeteilt, dass im August 2021 ein 
Prozess zur Erstellung einer Digitalisierungsstrategie initiiert wurde. Die 
Strategie werde neben inhaltlichen Festlegungen auch Aussagen zur Um-
setzung und zur operativen Steuerung der Gesamtstrategie enthalten. 
 

                                                      
1  Umdruck 19/1180 vom 04.07.2018. 
2  Umdruck 19/2712 vom 01.07.2019. 
3  Bemerkungen 2018 des LRH, Nr. 21. 
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Der LRH erwartet, dass die erforderliche Digitalisierungsstrategie unter 
Berücksichtigung der bisher gesammelten Erfahrungen fertiggestellt, um-
gesetzt und regelmäßig evaluiert wird.  
 

17.3 Berichterstattung zu Digitalisierungsmaßnahmen 
 
Obwohl zum Digitalisierungsprogramm eine Berichterstattung gegenüber 
dem Landtag erfolgen sollte, liegt bisher nur ein erster Entwurf eines Er-
gebnisberichts vor.  
 
Nach Angaben des Digitalisierungsministeriums soll dieser Bericht wegen 
des bereits neu initiierten Digitalisierungsprogramms 2021 bis 2022 nicht 
mehr fertiggestellt und veröffentlicht werden.  
 
Damit liegen dem Landtag bisher keine Informationen zum Erfolg oder 
Misserfolg des Digitalisierungsprogramms wie z. B. zum aktuellen Umset-
zungsstand, zur Wirtschaftlichkeit, zu den eingesetzten Ressourcen, dem 
Nutzungsumfang und den ggf. bestehenden Nachnutzungsmöglichkeiten 
vor. Zugleich fehlen aussagefähige Informationen, anhand derer einge-
schätzt werden kann, welcher Mehrwert und welche Synergieeffekte mit 
den für das Digitalisierungsprogramm bewilligten Finanzmitteln von 
10 Mio. € erzielt worden sind. Derartige Erkenntnisse wären jedoch Vor-
aussetzung für die Fortschreibung des Digitalisierungsprogramms sowie 
die Fertigstellung, Umsetzung und Evaluierung der Digitalisierungsstrate-
gie. 
 
Der LRH hält es für erforderlich, dass das Digitalisierungsprogramm durch 
eine Erfolgskontrolle abgeschlossen und der auf dieser Grundlage erstellte 
Ergebnisbericht dem Finanzausschuss vorgelegt wird. Um dem Landtag 
einen Gesamtüberblick über die Digitalisierungsaktivitäten der Landesver-
waltung zu ermöglichen,1 sollten auch die von den Ministerien neben dem 
Digitalisierungsprogramm initiierten Digitalisierungsmaßnahmen in die Be-
richterstattung einbezogen werden.  
 
Das Digitalisierungsministerium hat darauf hingewiesen, dass die Er-
gebnisse des Digitalisierungsprogramms quasi als Kontinuum in die Fort-
schreibung des Digitalisierungsprogramms 2021 bis 2022 eingeflossen 
seien. Zudem seien die Ergebnisse sowie der Beschluss über die Fortset-
zung des Digitalisierungsprogramms dem Kabinett vorgelegt und von die-
sem beraten worden.  
 

                                                      
1  Niederschrift 117. Sitzung des Finanzausschusses am 03.11.2021, TOP 1, S. 28 f. 
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Die Landesregierung habe den Fortschritt und den Erfolg des Digitalisie-
rungsprogramms zudem durch Projektkennzahlen transparent und mess-
bar gemacht. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Auffassung, dass die Informationsbedürfnisse 
des Landtags durch eine Beratung im Kabinett nicht gedeckt werden kön-
nen.  
 

17.4 Digitalisierungsprojekte nicht wirtschaftlich 
 
Die für das Digitalisierungsprogramm vorgelegten Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen weisen durchgehend einen negativen Kapitalwert aus und ent-
halten entgegen den Verwaltungsvorschriften zu § 7 LHO zudem keine 
Betrachtung von Handlungsalternativen. Damit sind die Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen unvollständig und mängelbehaftet. Die Wirtschaftlichkeit 
der priorisierten Digitalisierungsmaßnahmen ist damit bisher nicht ausrei-
chend belegt. 
 
Darüber hinaus sind bei der Erstellung der Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen erhebliche strukturelle und handwerkliche Fehler begangen worden. 
So wurden für mehrere finanzwirksame Maßnahmen zwar die voraussicht-
lichen Kosten ermittelt, diesen wurden jedoch nicht die durch die Reduzie-
rung oder den Wegfall von finanziellen und personellen Kosten erzielbaren 
Einsparungen gegenübergestellt. 
 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bilden die Grundlage für die Entschei-
dung, ob und wie eine finanzwirksame Maßnahme umgesetzt werden soll. 
Deshalb sind Maßnahmen, die nach den vorgelegten Wirtschaftlichkeits-
untersuchungen nicht wirtschaftlich sind, vom Finanzcontrolling des Zent-
ralen IT-Managements im Digitalisierungsministerium besonders kritisch 
zu überprüfen.  
 
Das Digitalisierungsministerium hat deutlich gemacht, dass die Landes-
regierung mit dem Digitalisierungsprogramm hochinnovative Projekte ge-
fördert habe, deren Mehrwerte sich nicht allein auf Einsparungen von per-
sonellen und finanziellen Ressourcen beschränken. Unter dem Aspekt der 
Messbarkeit des Erfolges der Digitalisierung habe die Landesregierung 
vielmehr Maßnahmen priorisiert, deren Wirtschaftlichkeit sich auch aus ei-
nem qualitativ besseren und zugleich effizienteren Verwaltungshandeln 
ergeben kann. 
 
Der LRH erwartet, dass das Finanzcontrolling die vorgelegten Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen vor der Zuweisung von Haushaltsmitteln künftig 
nicht nur unter Plausibilitätsgesichtspunkten, sondern auch hinsichtlich des 
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erzielbaren Mehrwerts sowie der perspektivisch zu erreichenden Digitali-
sierungsrendite hinterfragt und bewertet. Die auf dieser Grundlage gewon-
nenen Erkenntnisse und getroffenen Entscheidungen sind nachvollziehbar 
herzuleiten und revisionssicher zu dokumentieren. 
 

17.5 Steuerung durch das Programm-Management fehlt 
 
Die inhaltliche Koordinierung sowie das Controlling der Projekte des Digi-
talisierungsprogramms obliegt derzeit vornehmlich der Interministeriellen 
Arbeitsgruppe Digitalisierung (IMAG). Dieser Ansatz greift jedoch zu kurz, 
da gerade auch das dem Zentralen IT-Management obliegende Programm- 
Management in der Lage sein sollte, zeitnah auf Digitalisierungsprojekte 
einzuwirken, um Zielabweichungen korrigieren und um die Umsetzung einer 
einheitlichen ressortübergreifenden Digitalisierungsstrategie sicherstellen 
zu können.  
 
Zugleich sollte das Programm-Management gegenüber den Ministerien in 
geeigneter Weise durchsetzen können, dass die z. B. zum Einsatz der 
Projektmanagementmethode, zur Projektdokumentation, zum Berichts-
wesen oder zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit von Digitalisierungsmaß-
nahmen bestehenden Regelungen eingehalten werden.  
 
Ein Programm-Management, das die Digitalisierung voranbringen will, darf 
sich nicht auf die Zuweisung der für die Digitalisierungsprojekte erforderli-
chen Finanzmittel beschränken. Um Abweichungen bei den vorgesehenen 
Zielen, den bestehenden Regelungen sowie der noch ausstehenden Digi-
talisierungsstrategie entgegenwirken zu können, bedarf es vielmehr der 
hierfür erforderlichen Entscheidungskompetenzen. Um die Entscheidungs-
findung zu ermöglichen und zu beschleunigen, bedarf es zudem eines vali-
den Berichtswesens, das die erforderlichen Steuerungsinformationen be-
reitstellt und eine Koordinierung und Steuerung von Digitalisierungspro-
jekten anhand strategisch-inhaltlicher Kriterien auch über Ressortgrenzen 
hinweg ermöglicht. Dieses Vorgehen hätte den Vorteil, dass die IMAG  
Digitalisierung und die Landesregierung nur noch mit Entscheidungen von 
erheblicher Tragweite befasst werden müssten. 
 
Nach Auffassung des Digitalisierungsministeriums wurde seit 2019 ein 
effektives und effizientes Programm-Management sukzessive auf- und 
ausgebaut, das die verfassungsrechtlich vorgegebene Ressorthoheit be-
rücksichtige. Innerhalb der bestehenden und vom Programm-Management 
mittels Controlling gesteuerten Vorgaben könnten die Ressorts aufgrund 
ihrer fachlichen Bewertung eigenständig Schwerpunkte setzen und Ent-
scheidungen zur fachlich-inhaltlichen Akzentuierung ihrer Projekte treffen.  
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Der LRH hält es für erforderlich, dass die für eine strategisch-inhaltliche 
Steuerung der Digitalisierungsmaßnahmen erforderlichen Entscheidungs-
kompetenzen eindeutig zugewiesen und umgesetzt werden.  
 

17.6 Projektmanagement 
 
Die sowohl für IT- als auch für Digitalisierungsprojekte vom Chief Informa-
tion Officer (CIO) bzw. dem Programm-Management verbindlich vorgege-
bene Projektmanagementmethode PRINCE2® wurde bei mehreren Digita-
lisierungsprojekten nicht bzw. nur in eingeschränktem Umfang genutzt. 
Dies hatte zumeist zur Folge, dass Grundlagendokumente, sowie die nach 
PRINCE2® vorgesehenen Baseline Produkte, Aufzeichnungen und Be-
richte entweder nicht oder nur als Entwurfsfassungen dokumentiert wur-
den. 
 
Die hierfür maßgeblichen Gründe konnten von dem für die jeweiligen Digi-
talisierungsprojekte verantwortlichen Projektmanagement nur teilweise 
genannt werden und waren darüber hinaus zumeist nicht revisionssicher 
dokumentiert. 
 
Der LRH erwartet, dass IT- bzw. Digitalisierungsprojekte künftig grund-
sätzlich auf der Grundlage von PRINCE2® durchgeführt und die erforderli-
chen Dokumente, Aufzeichnungen und Berichte sowie Abweichungen und 
deren Begründungen revisionssicher dokumentiert werden. 
 
Das Digitalisierungsministerium hat mitgeteilt, dass sämtliche Projekte 
des Digitalisierungsprogramms nach oder in enger Anlehnung an die 
PRINCE2®-Methodik realisiert würden und Abweichungen nur in begrün-
deten Einzelfällen erfolgten.  
 

17.7 Wissenstransfer und Kompetenzaufbau notwendig 
 
Bei der Digitalisierung handelt es sich um eine Daueraufgabe, deren quali-
tative und quantitative Umsetzung wesentlich davon abhängt, ob und in 
welchem Umfang personelle Ressourcen mit einem soliden Fachwissen 
dauerhaft zur Verfügung stehen. 
 
Für die Erarbeitung des Digitalisierungsprogramms, die erforderlichen  
Folgearbeiten und das Projektmanagement wurden neben Dataport auch 
externe Dienstleister eingesetzt. Dies hatte in einem Fall zur Folge, dass 
allein in 2018 und 2019 rund zwei Drittel der o. g. Tätigkeiten von einem 
einzelnen Dienstleister und nur rund ein Drittel von Personal der Landes-
verwaltung erbracht worden sind. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wur-
den hierfür nicht erstellt. 
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Der Einsatz externer Dienstleister birgt ein Abhängigkeitsrisiko, da deren 
Wissen der Landesverwaltung in der Regel nicht langfristig zur Verfügung 
steht und deshalb ggf. erneut Externe beauftragt werden müssen. 
 
Aus diesem Grund sollten die benötigten Kompetenzen perspektivisch 
nicht mehr nur bei externen Dienstleistern, sondern vorrangig bei den in 
der Verwaltung tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgerufen werden 
können. Um dies zu erreichen und den hierfür erforderlichen Kompetenz-
aufbau dauerhaft abzusichern, ist neben einem permanenten Wissens-
transfer ein gezieltes Fortbildungsprogramm für das mit der Digitalisierung 
befasste Personal erforderlich.  
 
Der LRH hält es für notwendig, dass die Landesregierung verstärkt eigenes 
und Personal bei Dataport für Digitalisierungsaufgaben qualifiziert. In den 
hierfür erforderlichen Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind auch eigene 
Personalaufwände für die Steuerung und Kontrolle der Externen zu be-
rücksichtigen.  
 
Laut Digitalisierungsministerium werde sehr bewusst auf externe Unter-
stützung bei der Entwicklung von Strategien und Vorgehensweisen ge-
setzt, da nur so externe Impulse und Vorgehensweisen in die eigenen 
Überlegungen einbezogen und Fehlentwicklungen vermieden werden 
könnten. Die Einschätzung des LRH, dass die bereits jetzt absehbaren 
Aufgaben im Bereich der Digitalisierung eine Erhöhung des Personalauf-
wands erforderlich machen, werde grundsätzlich geteilt. 
 

17.8 Vertrags- und Rechnungsmanagement weiter optimieren 
 
Der LRH hat Dataport und die Landesregierung sowohl 20151 als auch 
20202 aufgefordert, die Prozesse zur Abrechnung von IT-Leistungen zu 
optimieren und die Voraussetzungen für ein effizientes und effektives Leis-
tungscontrolling zu schaffen.  
 
Obwohl der bestehende Handlungsbedarf und mögliche Lösungsansätze 
seinerzeit konkret benannt und von der Landesverwaltung verschiedene 
Optimierungsmaßnahmen angekündigt und teilweise auch eingeleitet wur-
den, hat der LRH beim Digitalisierungsprojekt zur Behörden- und Öffent-
lichkeitsbeteiligung im Bauwesen „BOB-SH“ erneut Defizite beim Vertrags- 
und Rechnungsmanagement festgestellt. Trotz vorheriger Konsolidierung 
der bestehenden Vertragslandschaft hat sich die Revisionsfähigkeit der für 
„BOB-SH“ vorgelegten Unterlagen nur geringfügig verbessert. In folgenden 
Bereichen besteht deshalb weiterhin dringender Handlungsbedarf: 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2015 des LRH, Nr. 10. 
2  Vgl. Bemerkungen 2020 des LRH, Nr. 17. 



143 

 

• Vertragsmanagement und Vertragsdokumentation, 
• Vertragsgestaltung, -bewirtschaftung und -controlling sowie 
• Leistungsnachweise, Rechnungsstellung, -bearbeitung und -controlling.  
 
Zudem wurden auch für „BOB-SH“ mehrere Verträge und Vorvereinbarun-
gen erst nach Leistungsbeginn geschlossen und dadurch der Grundsatz 
„keine Leistung ohne Vertrag“ erneut nicht hinreichend beachtet. Mangeln-
de Sorgfalt bei der Vertragsgestaltung, bei Vertragsänderungen, bei Preis-
anpassungsverfahren, bei der Erstellung und Prüfung von Leistungsnach-
weisen sowie bei der Rechnungsbearbeitung führten ferner dazu, dass 
auch bei „BOB-SH“ Leistungen nicht oder falsch abgerechnet wurden.  
 
Das Digitalisierungsministerium hat darauf hingewiesen, dass die fest-
gestellten Defizite u. a. durch die Einführung einer konsolidierten Ver-
tragsdatenbank, eines erweiterten IT-Planungswerkzeugs sowie die ver-
stärkte Überwachung von Rechnungen und Leistungsnachweisen bereits 
behoben worden seien. 
 
Das Zentrale IT-Management werde sicherstellen, dass die Basisdienste 
bei künftigen politisch geprägten Großverfahren so aufgestellt werden, 
dass eine ordnungsgemäße Vertragsführung und -abwicklung erfolgen 
könne.  
 
Der LRH erwartet, dass das Vertrags- und Rechnungsmanagement weiter 
optimiert und die benannten Defizite umgehend abgestellt werden.  
 

17.9 Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes weiter unzureichend 
 
Durch das 2017 in Kraft getretene Onlinezugangsgesetz (OZG)1 sollen 
den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft zunehmend elektroni-
sche Kommunikations- und Partizipationsmöglichkeiten zur Verfügung ge-
stellt werden. Um dies zu erreichen, werden Bund, Länder und Kommunen 
durch das OZG verpflichtet, die Abwicklung ihrer Verwaltungsleistungen 
bis Ende 2022 auch über allgemein zugängliche und zu einem Portalver-
bund verknüpfte Verwaltungsportale anzubieten. 
 
Nach der Analyse des Nationalen Normenkontrollrats (NKR)2 wurden von 
den im OZG bundesweit definierten 575 OZG-Leistungen im September 
2021 insgesamt 381 OZG-Leistungen aktiv bearbeitet. Von diesen befan-
                                                      
1  Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangs-

gesetz - OZG) vom 14.08.2017, BGBl. I S. 3122, 3138, zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes zur Einführung und Verwendung einer Identifikationsnummer in der öffentlichen 
Verwaltung und zur Änderung weiterer Gesetze (Registermodernisierungsgesetz - RegMoG) 
vom 28.03.2021, BGBl. I S. 591. 

2  Nationaler Normenkontrollrat. Monitor Digitale Verwaltung # 6, September 2021, S. 2. 
https://www.normenkontrollrat.bund.de/nkr-de/digitalisierung. 
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den sich 139 in der Planungs-, 188 in der Umsetzungs-, 54 in der Go-Live-
Phase und lediglich 16 im flächendeckenden Einsatz. Darüber hinaus wur-
den 194 OZG-Leistungen depriorisiert und werden deshalb - obwohl sie 
weiterhin Teil des OZG-Umsetzungskatalogs sind - bei den Auswertungen 
nicht mehr berücksichtigt. 
 
Nach der für die Umsetzung des OZG vom Bundesministerium des Innern 
und für Heimat (BMI) eingerichteten Informationsplattform1 zeigt auch der 
Umsetzungsstand des unter Federführung von Schleswig-Holstein, Rhein-
land-Pfalz und des BMI zu bearbeitenden Themenfelds „Umwelt“ ein ver-
gleichbares Bild. Von den Anfang 2022 bestehenden 63 OZG-Leistungen 
dieses Themenfelds waren lediglich 9 dem Reifegrad 3 zugeordnet und 
können damit einschließlich aller Nachweise online beantragt und abgewi-
ckelt werden. Nach dem für das OZG definierten Reifegradmodell gelten 
nur diese als online angeboten im Sinne des OZG.2  
 
Die Analyseergebnisse machen deutlich, dass die mit dem OZG verfolgten 
Ziele und hier insbesondere die Entwicklung sowie die flächendeckende 
Nachnutzung von OZG-Leistungen deutlich forciert werden muss. 
 
Da das OZG erst dann formal umgesetzt ist, wenn nicht nur die o. g. 16, 
sondern alle 575 OZG-Leistungen flächendeckend nachgenutzt werden 
können, besteht nach wie vor ein erheblicher Handlungsbedarf. 
 
Das Digitalisierungsministerium teilt grundsätzlich die Bewertung des 
LRH, dass die Umsetzung des OZG zu schleppend und zu spät realisiert 
wurde. Die Landesregierung habe deshalb umfangreiche Maßnahmen er-
griffen, um die Umsetzung zu beschleunigen. Dazu zählten z. B. die Grün-
dung des IT-Verbunds Schleswig-Holstein sowie verschiedene Projekte, 
mit denen sichergestellt werden solle, dass Verwaltungsleistungen vor al-
lem von Kommunen angeboten werden könnten. Letzteres gelte insbe-
sondere für das unter Federführung von Schleswig-Holstein, Rheinland-
Pfalz und dem BMI zu bearbeitenden Themenfeld „Umwelt“ sowie das 
EfA-Umsetzungsprojekt für den Onlinedienst „Wohngeld-Online“. 
 
Der LRH hält es für erforderlich, dass das Digitalisierungsministerium dem 
Finanzausschuss regelmäßig über den aktuellen Umsetzungsstand des 
OZG und hier insbesondere über das von Schleswig-Holstein federführend 
zu bearbeitende Themenfeld „Umwelt“ berichtet.  

  

                                                      
1  https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app. 
2  Leitfaden zum Digitalisierungsprogramm des IT-Planungsrates, März 2019, S. 14. 
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